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 Veröffentlicht am 18.11.1975

Norm

AußStrG §23

AußStrG §138

Rechtssatz

Der Umstand, daß das ausländische Gericht bereits eine Einweisung in den Nachlaß ausgesprochen hat, verhindert

Vorkehrungen zur Sicherung der inländischen Gläubiger nicht. Die Zurückbehaltung des Vermögens soll die

Durchsetzung der Rechte der inländischen Gläubiger erleichtern und die Möglichkeit scha7en, daß dann, wenn sich

ihre Ansprüche als berechtigt herausstellen, zu deren Befriedigung allenfalls eine Exekution durch die österreichischen

Gerichte bewilligt und vollzogen werden kann.
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